
Hausordnung  Evang.-Luth. Pfarrei Emmaus 

 Mellrichstadt, Mühlfeld, Sondheim im Grabfeld, Bahra 

Stand 22. Januar 2026   Seite 1 von 5 

Hausordnung für alle Gemeinderäume  

der Evang.-Luth. Pfarrei Emmaus 

Mellrichstadt, Mühlfeld, Sondheim im Grabfeld, Bahra 

 

Vorbemerkung ........................................................................................................................................ 1 

§ 1 Nutzungsrecht, Ordnungen und Prävention sexualisierter Gewalt ................................................ 2 

§ 2 Hausrecht .......................................................................................................................................... 2 

§ 3 Sauberkeit und Ordnung, Tiere ........................................................................................................ 2 

§ 4 Beschädigungen und Sicherungsmaßnahmen ............................................................................... 3 

§ 5 Jugendschutz und Rauchverbot ...................................................................................................... 3 

§ 6 Schutz vor übermäßiger Lärmentwicklung ..................................................................................... 3 

§ 7 Bestuhlung, Rettungswege und Brandschutz ................................................................................. 3 

§ 8 Ende der Veranstaltungen ................................................................................................................ 4 

§ 9 Heizung .............................................................................................................................................. 4 

§ 10 Garderobe ....................................................................................................................................... 4 

§ 11 Räum- und Streupflicht .................................................................................................................. 4 

§ 12 Haftung ............................................................................................................................................ 5 

§ 13 Einweisungs- und Übergabeniederschrift ..................................................................................... 5 

§ 14 Einzuhaltende gesetzliche Vorschriften ......................................................................................... 5 

§ 15 Notfallnummer ................................................................................................................................ 5 

 

Vorbemerkung 

(1) Die Räumlichkeiten der Evang.-Luth. Pfarrei Emmaus Mellrichstadt, Mühlfeld, Sondheim 

im Grabfeld und Bahra dienen den Kirchengemeinden für Zwecke der Gemeindearbeit und sollen 

ihren Gruppen und Kreisen eine Heimat bieten. 

(2) Soweit die Räumlichkeiten nicht für gemeindliche Zwecke benötigt werden, können sie 

für solche privaten Feiern und Veranstaltungen angemietet oder unentgeltlich zur Verfügung ge-

stellt werden, die dem Charakter des Hauses nicht widersprechen.  

(3) Ausgeschlossen ist eine Nutzung der Räume für Zwecke, die der Ordnung der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche in Bayern zuwider laufen.  
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(4) Ein Anspruch auf mietweise oder unentgeltliche Überlassung besteht nicht, insbesondere 

haben gemeindliche Veranstaltungen Vorrang vor jeder anderen Nutzung. 

§ 1 Nutzungsrecht, Ordnungen und Prävention sexualisierter Gewalt 

(1) Die Räumlichkeiten stehen allen Gruppen und Kreisen der Kirchengemeinden nach glei-

chen Grundsätzen offen. Dazu kann die Evang.-Luth. Pfarrei Emmaus einen Nutzungsplan aufstel-

len, in dem die Nutzungszeiten und der Nutzungsumfang festgelegt werden. Bei der Nutzung sind 

die nachstehenden Bestimmungen zu beachten. 

(2) Andere Privatpersonen oder außerkirchliche Gruppen können Räumlichkeiten mieten 

oder unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommen, sofern sie bereit sind, mit der Kirchenge-

meinde einen Miet- oder Nutzungsvertrag abzuschließen und sich dabei auch verpflichten, die 

nachstehende Ordnung, weitere gebäudespezifische Nutzungsordnungen, sowie unser Schutzkon-

zept zur Prävention sexualisierter Gewalt zu beachten.  

https://www.mellrichstadt-evangelisch.de/system/files/dateien/SchutzkonzeptRegionRhoen.pdf  

§ 2 Hausrecht 

(1) Das Hausrecht nimmt die Kirchengemeinde durch ihre gesetzlichen Vertreter und die für 

das Gemeindehaus zuständige Ansprechperson wahr. Die Ansprechperson inkl. Kontaktdaten ste-

hen in dem Miet- oder Nutzungsvertrag. Ihren Anweisungen ist unverzüglich Folge zu leisten.  

(2) Während der Nutzung wird den Leiterinnen und Leitern von Gruppen und Kreisen und die 

vom Mieter zu benennende Ansprechperson das Hausrecht zusätzlich gegenüber Dritten in stets 

widerruflicher Weise wahrnehmen.  

§ 3 Sauberkeit und Ordnung, Tiere 

(1) Die Räumlichkeiten einschließlich der Außenanlagen und sämtliche Einrichtungen sind 

pfleglich zu behandeln. Die Verpflichtung zur Mülltrennung ist zu beachten. Während der Veran-

staltung ist für ausreichende Belüftung zu sorgen. Gebäudespezifische Regelungen werden in dem 

Miet- oder Nutzungsvertrag festgelegt. 

(2) Kommt es zu Verschmutzungen, die seitens der Kirchengemeinde nur mit unverhältnis-

mäßigem Aufwand beseitigt werden können, werden die dafür entstehenden Kosten dem Nutzer 

in Rechnung gestellt. Die Kirchengemeinde ist nicht verpflichtet, dem Nutzer vorher Gelegenheit zu 

geben, selbst für die Beseitigung zu sorgen, sofern die Kirchengemeinde selbst dringend auf die 

Nutzung des Raumes angewiesen ist. Vielmehr hat der Nutzer die Räumlichkeiten in einem ord-

nungsgemäßen Zustand zurückzugeben. 

(3) Tische und Stühle sind an den dafür vorgesehenen Orten abzustellen. 

(4) Tiere dürfen in das Gemeindehaus nicht mitgebracht werden. Dies betrifft nicht Blinden-

hunde. 

https://www.mellrichstadt-evangelisch.de/system/files/dateien/SchutzkonzeptRegionRhoen.pdf
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§ 4 Beschädigungen und Sicherungsmaßnahmen 

(1) Entstehen im Zusammenhang mit der Nutzung der Räumlichkeiten Schäden an den 

Räumlichkeiten oder Ausstattungsgegenständen innerhalb und außerhalb des Gebäudes, sind die 

Verantwortlichen verpflichtet, dies der Kirchengemeinde unverzüglich mitzuteilen. Die Nutzer haf-

ten insoweit auch für die Gäste.  

(2) Gegebenenfalls, wenn zu erwarten ist, dass der Schaden eine Gefährdung für Personen 

nach sich ziehen oder zu weiteren Schäden führen könnte, sind unverzüglich entsprechende Siche-

rungsmaßnahmen durchzuführen. Kommt die Ansprechperson nach § 2 dieser Verpflichtung nicht 

nach, haftet sie für Personen- oder Sachschäden, die in einem ursächlichen Zusammenhang mit 

dieser Beschädigung stehen. Sie stellt die Nutzungsüberlasserin auf erstes Anfordern von etwaigen 

Schadenersatzansprüchen frei. 

§ 5 Jugendschutz und Rauchverbot 

(1) Die Leiter der Gruppen und Kreise oder die Ansprechperson nach § 2 haben auf die Ein-

haltung der jugendschutzrechtlichen Bestimmungen zu achten. Soweit diese bei privaten Veran-

staltungen nicht unmittelbar gelten, sind sie entsprechend anzuwenden. Dies gilt insbesondere für 

den Ausschank von alkoholischen Getränken an Jugendliche. Sind Jugendliche trotz Aufforderung 

nicht bereit, diese Bestimmungen zu beachten, sind die Verantwortlichen verpflichtet, die Erzie-

hungsberechtigten zu verständigen. 

(2) Es gilt ein generelles Rauchverbot, das sich sowohl auf die Räumlichkeiten als auch auf 

die Außenanlagen erstreckt.  

§ 6 Schutz vor übermäßiger Lärmentwicklung 

(1) Bei der Anfahrt zum und der Abfahrt vom Gebäude sowie bei der Nutzung des Gebäudes 

ist den Interessen der Nachbarschaft auf Vermeidung einer über das zumutbare hinausgehende 

Maß an Geräuschentwicklung Rechnung zu tragen. Nach 20.00 Uhr ist die Verwendung von Musik-

instrumenten und Audiosystemen außerhalb des Gebäudes nicht mehr gestattet. Davor ist die 

Lautstärke so zu beschränken, dass Belästigungen Dritter vermieden werden. Verordnungen der 

Kommune sind zu beachten. 

(2) Vokal- und Instrumentalgruppen üben in den dafür vorgesehenen Räumen. Nach 20.00 

Uhr ist das Öffnen der Fenster nur in den Übungspausen zulässig. 

(3) In Ausnahmefällen kann die Kirchengemeinde musikalische Aufführungen sowie Aus-

nahmen von vorstehenden Vorschriften zulassen. 

§ 7 Bestuhlung, Rettungswege und Brandschutz 

(1) Bei der Anordnung der Bestuhlung ist falls vorhanden der Bestuhlungs- und Rettungs-

wegeplan zu beachten. Die Rettungswege sind jederzeit offen zu halten. Türen auf Rettungswegen 

dürfen nicht verschlossen werden. Rauchdichte, feuerhemmende oder feuerbeständige Türen dür-
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fen in geöffnetem Zustand auch vorübergehend nicht festgestellt werden. Hinweise auf Rettungs-

wege dürfen nicht verstellt oder verdeckt werden. 

(2) Kommt es während einer Veranstaltung dazu, dass Rettungswege verstellt oder verengt 

werden, sind die Verantwortlichen unverzüglich aufzufordern, diese frei zu machen. Gegebenen-

falls ist die Veranstaltung zu unterbrechen. 

(3) Sämtliche Feuermelder, Hydranten, Rauchklappen, elektrische Verteilungs- und Schaltta-

feln, Fernsprechverteiler sowie Heiz- und Lüftungsanlagen müssen unbedingt frei zugänglich und 

unverstellt bleiben. Beauftragten der Vermieterin muss jederzeit Zutritt zu den genannten Anlagen 

gewährt werden. 

(4) Offenes Feuer ist nur erlaubt, wenn die verwendeten Gefäße, insbesondere Kerzenstän-

der, die Gewähr dafür bieten, dass das Feuer nicht auf Einrichtungsgegenstände übergreifen kann. 

Elektrische Geräte wie Heizeinrichtungen oder Halogenstrahler mit starker Wärmeentwicklung, 

sind so aufzustellen, dass die Wärme abgeleitet werden kann, ohne dass leicht entflammbare De-

korationsstoffe oder ähnliches in Brand geraten können. 

§ 8 Ende der Veranstaltungen 

 Veranstaltungen sind so zu planen, dass die Besucher das Gebäude bis 24 Uhr verlassen 

haben und sämtliche Aufräumarbeiten abgeschlossen sind. Die Nutzungsüberlasserin kann davon 

Ausnahmen zulassen.  

§ 9 Heizung 

 Ist im Miet- oder Nutzungsvertrag geregelt. 

§ 10 Garderobe 

(1) Einige Räumlichkeiten können während der üblichen Öffnungszeiten frei zugänglich sein. 

Eine ständige Beaufsichtigung der Garderobe ist daher nicht möglich. Aus diesem Grund kann die 

Kirchengemeinde für Schäden an Kleidungsstücken oder deren Verlust eine Haftung nur dann 

übernehmen, wenn der Schaden oder der Verlust durch die Kirchengemeinde ihre gesetzlichen 

Vertreter oder ihre Mitarbeiter grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurde.  

(2) Die Nutzer sind durch die Ansprechperson darauf hinzuweisen, dass Wertgegenstände 

wie Brieftaschen, Schlüssel, Mobiltelefone und persönliche Dokumente aus den abgelegten Klei-

dungsstücken zu entfernen sind.  

 

§ 11 Räum- und Streupflicht 

 Bei Nutzung der Räumlichkeiten durch Privatpersonen oder außerkirchliche Gruppen 

wird die Räum- und Streupflicht für die Zugänge und Treppen von den Nutzern übernommen. Haf-
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tungsansprüche, die sich aus Versäumnissen im Blick auf die Räum- und Streupflicht ergeben, sind 

von den Nutzern zu tragen. 

§ 12 Haftung 

(1) Die Haftung der Nutzungsüberlasserin für Schäden, die von ihr, ihren gesetzlichen Vertre-

tern oder ihren Erfüllungsgehilfen nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden und bei 

denen es sich nicht um die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit handelt, wird ausge-

schlossen. Dazu gehören auch Schäden, die dem Mieter dadurch entstehen, dass ihm die Räum-

lichkeiten in Folge von Umständen, die die Vermieterin nicht zu verantworten hat, nicht fristge-

recht überlassen werden. 

(2) Der Mieter haftet der Kirchengemeinde gegenüber unabhängig von einem Verschulden 

für alle Schäden, die im Rahmen der Nutzung am Gebäude und den dazugehörigen Einrichtungen 

entstehen. 

§ 13 Einweisungs- und Übergabeniederschrift 

 Vor der Nutzungsüberlassung wurden die vermieteten Räumlichkeiten zusammen mit 

dem Mieter besichtigt bzw. waren diesem bekannt. Die Feststellungen, insbesondere über bereits 

vorhandene Schäden, wurden ggf. in eine Niederschrift aufgenommen, die vom Mieter gegenge-

zeichnet wurde. 

§ 14 Einzuhaltende gesetzliche Vorschriften 

 Die Versammlungsstätten-Verordnung in der jeweils gültigen Fassung sowie polizeiliche 

und insbesondere feuerpolizeiliche Vorschriften sind zu beachten. 

§ 15 Notfallnummer 

 In Notfällen im Zusammenhang mit der Gebäudenutzung ist sich an die Ansprechperson 

im Miet- oder Nutzungsvertrag zu wenden. 


